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Rechnungsprüfungsausschuss 
 
 

Zusammenstellung der relevanten Rechtsgrundlagen 
 

 

• Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (KrO NRW) - § 53 

 

• Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) - § 59 

 

• Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) – 10. Teil 

Rechnungsprüfung §§ 101 – 105 

 

• Handelsgesetzbuch (HGB) - §§ 321 u. 322 

 

• ADuGO des Kreises Unna – 5.8.1 
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Kreisordnung (KrO NRW) 
für das Land Nordrhein-Westfalen, 
Bekanntmachung der Neufassung 

Vom 14. Juli 1994 (Fn 1, 17 ) 
Aufgrund des Artikels VIII des Gesetzes zur Änderung der Kommunalverfassung vom 17. Mai 1994 (GV. 
NW. S. 270) wird nachstehend der Wortlaut der Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (KrO) in 
der ab dem 17. Oktober 1994 geltenden Fassung bekanntgemacht. 

Die Neufassung berücksichtigt die durch Artikel II des eingangs erwähnten Gesetzes neu gefaßte Kreis-
ordnung für das Land Nordrhein-Westfalen. 

Der Innenminister 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

 

Auszug: 

 
§ 53 (Fn 11) 

Haushaltswirtschaft und Prüfung 
(1) Für die Haushalts- und Wirtschaftsführung gelten, soweit nicht nachstehend eine andere Regelung 
getroffen ist, die Vorschriften des 8. bis 12. Teils der Gemeindeordnung und die dazu erlassenen Rechts-
verordnungen entsprechend. 

(2) Die überörtliche Prüfung des Kreises und seiner Sondervermögen ist Aufgabe der Gemeindeprü-
fungsanstalt. 

(3) Jeder Kreis muss eine örtliche Rechnungsprüfung einrichten. 

 

 

 

 
Gemeindeordnung 

für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW), 
Bekanntmachung der Neufassung 

Vom 14. Juli 1994 (Fn 1, 35) 
Aufgrund des Artikels VIII des Gesetzes zur Änderung der Kommunalverfassung vom 17. Mai 1994 (GV. 
NW. S. 270) (Fn 2) wird nachstehend der Wortlaut der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (GO) in der ab dem 17. Oktober 1994 geltenden Fassung bekanntgemacht. 
Die Neufassung berücksichtigt die durch Artikel I des eingangs erwähnten Gesetzes neu gefaßte Ge-
meindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen. 

Der Innenminister 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Auszug: 

 
§ 59 (Fn 5) 

Hauptausschuß, Finanzausschuß und 
Rechnungsprüfungsausschuß 

(1) Der Hauptausschuß hat die Arbeiten aller Ausschüsse aufeinander abzustimmen. 

(2) Der Finanzausschuß bereitet die Haushaltssatzung der Gemeinde vor und trifft die für die Ausführung 
des Haushaltsplans erforderlichen Entscheidungen, soweit hierfür nicht andere Ausschüsse zuständig 
sind. 

(3) Der Rechnungsprüfungsausschuss prüft den Jahresabschluss und den Lagebericht der Gemeinde 
unter Einbezug des Prüfungsberichtes. Er bedient sich hierbei der örtlichen Rechnungsprüfung oder ei-
nes Dritten gemäß § 102 Absatz 2. Die Verantwortlichen nach Satz 2 haben an der Beratung über diese 
Vorlagen im Rechnungsprüfungsausschuss teilzunehmen und über die wesentlichen Ergebnisse ihrer 
Prüfung, insbesondere wesentliche Schwächen des internen Kontrollsystems bezogen auf den Rech-

https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_text_anzeigen?v_id=5420040121111340434#FN1
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_text_anzeigen?v_id=5420040121111340434#FN17
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_text_anzeigen?v_id=5420040121111340434#FN11
https://recht.nrw.de/lmi/owa/pl_text_anzeigen?v_id=2320021205103438063#FN1
https://recht.nrw.de/lmi/owa/pl_text_anzeigen?v_id=2320021205103438063#FN35
https://recht.nrw.de/lmi/owa/pl_text_anzeigen?v_id=2320021205103438063#FN2
https://recht.nrw.de/lmi/owa/pl_text_anzeigen?v_id=2320021205103438063#FN5


 

Rechnungsprüfungsausschuss Zusammenstellung der rechtlichen GrundlagenSeite 3 von 11  

nungslegungsprozess, zu berichten. Der Rechnungsprüfungsausschuss hat zu dem Ergebnis der Jah-
resabschlussprüfung schriftlich gegenüber dem Rat Stellung zu nehmen. Am Schluss dieses Berichtes 
hat der Rechnungs-prüfungsausschuss zu erklären, ob nach dem abschließenden Ergebnis seiner Prü-
fung Einwendungen zu erheben sind und ob er den vom Bürgermeister aufgestellten Jahresabschluss 
und Lagebericht billigt. Sofern ein Gesamtabschluss und Gesamtlagebericht erstellt wird, finden die Sätze 
1 bis 5 entsprechende Anwendung auf den Gesamtabschluss. 

(4) Werden der Jahresabschluss, der Gesamtabschluss, der Lagebericht oder der Gesamtlagebericht 
nach Vorlage des Prüfungsberichts geändert, so hat der Rechnungsprüfungsausschuss diese Unterlagen 
erneut zu prüfen, soweit es die Änderung erfordert. Über das Ergebnis der Prüfung ist dem Rat gemäß 
Absatz 3 Satz 4 und 5 zu berichten. 

[…] 

 
10. Teil 

Rechnungsprüfung 
§ 101 (Fn 10) 

Örtliche Rechnungsprüfung 
(1) Kreisfreie Städte, Große und Mittlere kreisangehörige Städte haben eine örtliche Rechnungsprüfung 
einzurichten. Große und Mittlere kreisangehörige Städte können sich durch eine öffentlich-rechtliche Ver-
einbarung zur Erfüllung dieser Pflicht einer anderen örtlichen Rechnungsprüfung bedienen. Gemeinden 
ohne örtliche Rechnungsprüfung können einen geeigneten Bediensteten als Rechnungsprüferin oder als 
Rechnungsprüfer bestellen oder sich eines anderen kommunalen Rechnungsprüfers oder eines Wirt-
schaftsprüfers oder einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft bedienen. Die Vorschriften des Gesetzes über 
kommunale Gemeinschaftsarbeit gelten entsprechend. Für den Rechnungsprüfer gelten Absätze 2, 5 und 
6 sowie §§ 102 bis 104, für den Wirtschaftsprüfer und die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Absätze 2 und 
6 sowie §§ 102 bis 104 mit Ausnahme von § 104 Absatz 2 Satz 1 entsprechend. 

(2) Die örtliche Rechnungsprüfung ist bei der Erfüllung der ihr zugewiesenen Prüfungsaufgaben unab-
hängig und an Weisungen nicht gebunden. Im Übrigen ist die örtliche Rechnungsprüfung dem Rat unmit-
telbar verantwortlich und in ihrer sachlichen Tätigkeit ihm unmittelbar unterstellt. 

(3) Die Leiterin oder der Leiter der örtlichen Rechnungsprüfung muss hauptamtlich bei der Gemeinde 
bedienstet sein. Sie oder er muss die für das Amt erforderliche Vorbildung, Erfahrung und Eignung besit-
zen. 

(4) Der Rat bestellt die Leitung der örtlichen Rechnungsprüfung sowie die Prüfer und beruft sie ab. Die 
Leitung und die Prüfer können nicht Mitglieder des Rates sein und dürfen eine andere Stellung in der 
Gemeinde nur innehaben, wenn dies mit ihren Prüfungsaufgaben vereinbar ist. 

(5) Die Leitung der örtlichen Rechnungsprüfung kann nur durch Beschluss des Gemeinderats und nur 
dann abberufen werden, wenn die ordnungsgemäße Erfüllung der Aufgaben nicht mehr gewährleistet ist. 
Der Beschluss muss mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der Stimmen aller Mitglieder des Gemeinderates 
gefasst werden und ist der Aufsichtsbehörde anzuzeigen. 

(6) Die Leitung und die Prüfer der örtlichen Rechnungsprüfung dürfen zum Bürgermeister, zu einem Bei-
geordneten, einem Stellvertreter des Bürgermeisters, zum Kämmerer und zu anderen Bediensteten der 
Finanzbuchhaltung nicht in einem die Befangenheit begründenden Verhältnis nach § 31 Absatz 1 und 2 
stehen. Sofern von der Möglichkeit des § 102 Absatz 2 und 10, des § 103 Absatz 2 Satz 2 oder des § 103 
Absatz 5 Gebrauch gemacht wird, erstreckt sich Satz 1 auch auf die jeweiligen Leitungen sowie auf die 
Bediensteten der Finanzbuchhaltung der dort genannten Sondervermögen, Eigenbetriebe oder Einrich-
tungen. Sie dürfen eine andere Stellung in der Gemeinde nur innehaben, wenn dies mit der Unabhängig-
keit und den Aufgaben der Rechnungsprüfung vereinbar ist. Sie dürfen Zahlungen für die Gemeinde we-
der anordnen noch ausführen. 

§ 102 (Fn 10) 
Örtliche Prüfung des Jahresabschlusses und des Gesamtabschlusses 

(1) Der Jahresabschluss und der Lagebericht sind, vor Feststellung durch den Rat, durch die örtliche 
Rechnungsprüfung zu prüfen (Jahresabschlussprüfung). Hat keine Prüfung stattgefunden, so kann der 
Jahresabschluss nicht festgestellt werden. Wird der Jahresabschluss oder der Lagebericht nach Vorlage 

https://recht.nrw.de/lmi/owa/pl_text_anzeigen?v_id=2320021205103438063#FN10
https://recht.nrw.de/lmi/owa/pl_text_anzeigen?v_id=2320021205103438063#FN10
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des Prüfberichtes geändert, so sind diese Unterlagen erneut zu prüfen, soweit es die Änderung erfordert. 
Über das Ergebnis der Prüfung ist zu berichten, der Bestätigungsvermerk ist entsprechend zu ergänzen. 

(2) Die Gemeinde kann mit der Durchführung der Jahresabschlussprüfung einen Wirtschaftsprüfer, eine 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft oder die Gemeindeprüfungsanstalt nach vorheriger Beschlussfassung 
durch den Rechnungsprüfungsausschuss beauftragen. Gemeinden ohne eigene Rechnungsprüfung kön-
nen sich zudem für die Durchführung der Jahresabschlussprüfung einer anderen örtlichen Rechnungs-
prüfung bedienen. 

(3) In die Prüfung des Jahresabschlusses ist die Buchführung einzubeziehen. Die Prüfung des Jahresab-
schlusses hat sich darauf zu erstrecken, ob die gesetzlichen Vorschriften und sie ergänzenden ortsrecht-
lichen Bestimmungen oder sonstigen Satzungen beachtet worden sind. Die Prüfung ist so anzulegen, 
dass Unrichtigkeiten und Verstöße gegen die in Satz 2 aufgeführten Bestimmungen, die sich auf die Dar-
stellung des sich nach § 95 Absatz 1 Satz 4 ergebenden Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 
der Gemeinde wesentlich auswirken, bei gewissenhafter Berufsausübung erkannt werden. 

(4) In die Prüfung des Jahresabschlusses sind die Entscheidungen und Verwaltungsvorgänge aus dele-
gierten Aufgaben auch dann einzubeziehen, wenn die Zahlungsvorgänge selbst durch den Träger der 
Aufgabe vorgenommen werden und insgesamt finanziell von erheblicher Bedeutung sind. 

(5) Der Lagebericht ist darauf zu prüfen, ob er mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung 
gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht und ob er insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der 
Gemeinde vermittelt. Dabei ist auch zu prüfen, ob die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung 
zutreffend dargestellt sind. Die Prüfung des Lageberichts hat sich auch darauf zu erstrecken, ob die ge-
setzlichen Vorschriften zu seiner Aufstellung beachtet worden sind. 

(6) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister haben dafür Sorge zu tragen, dass den mit der Jahresab-
schlussprüfung Beauftragten die Entwürfe des Jahresabschlusses und des Lageberichtes unverzüglich 
nach der Bestätigung vorgelegt werden. Sie haben den Beauftragten zu gestatten, die Bücher und Schrif-
ten der Gemeinde sowie die Vermögensgegenstände und Schulden zu prüfen. 

(7) Die mit der Jahresabschlussprüfung Beauftragten können von der Bürgermeisterin oder dem Bürger-
meister alle Aufklärungen und Nachweise verlangen, die für eine sorgfältige Prüfung notwendig sind. 
Soweit es die Vorbereitung der Jahresabschlussprüfung erfordert, haben die mit der Jahresabschlussprü-
fung Beauftragten die Rechte auch schon vor Aufstellung des Jahresabschlusses. Soweit es für eine 
sorgfältige Prüfung erforderlich ist, haben die mit der Jahresabschlussprüfung Beauftragten die Rechte 
auch gegenüber Mutter- und Tochterunternehmen. 

(8) Die mit der Jahresabschlussprüfung Beauftragten haben über Art und Umfang sowie über das Ergeb-
nis der Prüfung zu berichten. §§ 321 und 322 des Handelsgesetzbuches in der im Bundesgesetzblatt Teil 
III, Gliederungsnummer 4100-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt durch Artikel 11 Absatz 
28 des Gesetzes vom 18. Juli 2017 (BGBl. I S. 2745) geändert worden ist, gelten entsprechend. 

(9) Die mit der Jahresabschlussprüfung Beauftragten dürfen an der Führung der Bücher und an der Auf-
stellung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes nicht mitgewirkt haben. 

(10) Für die Prüfung der Jahresabschlüsse der in § 97 Absatz 1 Nummer 1, 2 und 4 benannten Sonder-
vermögen finden die Absätze 1 bis 9 entsprechende Anwendung, § 101 Absatz 6 ist zu beachten. 

(11) Sofern ein Gesamtabschluss und ein Gesamtlagebericht aufgestellt werden, finden die Absätze 1 bis 
9 entsprechende Anwendung. 

§ 103 (Fn 10) 
Örtliche Prüfung der Eigenbetriebe 

(1) Zur Vorbereitung der Beschlussfassung des Rates über den Jahresabschluss und den Lagebericht ist 
der Jahresabschluss und der Lagebericht zu prüfen (Jahresabschlussprüfung). 

(2) Die Betriebsleitung kann mit der Durchführung der Jahresabschlussprüfung einen Wirtschaftsprüfer, 
eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft oder die Gemeindeprüfungsanstalt nach vorheriger Beschlussfas-
sung durch den Betriebsausschuss beauftragen. Wird die Buchführung des Eigenbetriebs nach den für 
Gemeinden geltenden Vorschriften geführt, so kann abweichend dazu auch die örtliche Rechnungsprü-
fung mit der Prüfung nach Absatz 1 beauftragt werden. 

https://recht.nrw.de/lmi/owa/pl_text_anzeigen?v_id=2320021205103438063#FN10
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(3) Für die Prüfung nach Absatz 1 gilt § 102 entsprechend. Im Rahmen der Jahresabschlussprüfung ist in 
entsprechender Anwendung des § 53 Absatz 1 Nummer 1 und 2 des Haushaltsgrundsätzegesetzes vom 
19. August 1969 (BGBl. I S. 1273), das zuletzt durch Artikel 10 des Gesetzes vom 14. August 2017 
(BGBl. I S. 3122) geändert worden ist, ferner die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung zu prüfen und 
über die wirtschaftlich bedeutsamen Sachverhalte zu berichten. Die Kosten der Jahresabschlussprüfung 
trägt der Betrieb. 

(4) In dem Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes ist ferner darauf ein-
zugehen, ob das von der Gemeinde zur Verfügung gestellte Eigenkapital angemessen verzinst wird. 

(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten entsprechend für Einrichtungen, die gemäß § 107 Absatz 2 entsprechend 
den Vorschriften über das Rechnungswesen der Eigenbetriebe geführt werden, § 101 Absatz 6 ist zu 
beachten. 

§ 104 (Fn 10) 
Weitere Aufgaben der örtlichen Rechnungsprüfung 

(1) Weitere Aufgaben der örtlichen Rechnungsprüfung sind: 

1. die laufende Prüfung der Vorgänge in der Finanzbuchhaltung zur Vorbereitung der Prüfung des Jah-
resabschlusses, 

2. die dauernde Überwachung der Zahlungsabwicklung der Gemeinde und ihrer Sondervermögen sowie 
die Vornahme der Prüfungen, 

3. bei Durchführung der Finanzbuchhaltung mit Hilfe automatisierter Datenverarbeitung (DV-
Buchführung) der Gemeinde und ihrer Sondervermögen die Prüfung der Programme vor ihrer Anwen-
dung, 

4. die Prüfung der Finanzvorfälle gemäß § 100 Absatz 4 der Landeshaushaltsordnung in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 26. April 1999 (GV. NRW. S. 158) in der jeweils geltenden Fassung, 
5. die Prüfung von Vergaben und 

6. die Wirksamkeit interner Kontrollen im Rahmen des internen Kontrollsystems. 

(2) Die örtliche Rechnungsprüfung kann ferner folgende Aufgaben wahrnehmen: 

1. die Prüfung der Zweckmäßigkeit und der Wirtschaftlichkeit der Verwaltung, 

2. die Prüfung der Wirtschaftsführung und des Rechnungswesens der Eigenbetriebe und anderer Einrich-
tungen der Gemeinde nach § 107 Absatz 2, 

3. die Prüfung der Betätigung der Gemeinde als Gesellschafterin, Aktionärin oder Mitglied in Gesellschaf-
ten und anderen Vereinigungen des privaten Rechts oder in der Rechtsform der Anstalt des öffentlichen 
Rechts gemäß § 114a sowie die Buch- und Betriebsprüfung, die sich die Gemeinde bei einer Beteiligung, 
bei der Hingabe eines Darlehens oder sonst vorbehalten hat. 

(3) Der Rat kann der örtlichen Rechnungsprüfung weitere Aufgaben übertragen. 

(4) Der Bürgermeister kann innerhalb seines Amtsbereichs unter Mitteilung an den Rechnungsprüfungs-
ausschuss der örtlichen Rechnungsprüfung Aufträge zur Prüfung erteilen. 

(5) Der Prüfer kann für die Durchführung seiner Prüfung nach den Absätzen 1 bis 4 Aufklärung und 
Nachweise verlangen, die für eine sorgfältige Prüfung notwendig sind. Der Prüfer hat die Rechte nach 
Satz 1 auch gegenüber den Abschlussprüfern der verselbstständigten Aufgabenbereiche. 

(6) Die örtliche Rechnungsprüfung kann sich mit Zustimmung des Rechnungsprüfungsausschusses Drit-
ter als Prüfer bedienen. 

(7) Ein Dritter darf nicht Prüfer sein, 

https://recht.nrw.de/lmi/owa/pl_text_anzeigen?v_id=2320021205103438063#FN10
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=2255&vd_back=N158&sg=0&menu=0
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1. wenn er Mitglied des Rates, Angehöriger des Bürgermeisters, des Kämmerers oder des Verantwortli-
chen für die Zahlungsabwicklung oder seines Stellvertreters ist, 

2. wenn er Beschäftigter der verselbstständigten Aufgabenbereiche der Gemeinde ist, die in öffentlich-
rechtlicher oder privatrechtlicher Form geführt werden, oder diesen in den letzten drei Jahren vor der 
Bestellung als Prüfer angehört hat, 

3. wenn er in den letzten fünf Jahren mehr als 30 Prozent der Gesamteinnahmen aus seiner beruflichen 
Tätigkeit aus der Prüfung und Beratung der zu prüfenden Gemeinde und der verselbstständigten Aufga-
benbereiche der Gemeinde, die in öffentlich-rechtlicher oder in privatrechtlicher Form geführt werden, 
bezogen hat und dies auch im laufenden Jahr zu erwarten ist; verselbstständigte Aufgabenbereiche der 
Gemeinde in privatrechtlicher Form müssen nur einbezogen werden, wenn die Gemeinde mehr als 20 
Prozent der Anteile daran besitzt. 

§ 102 Absatz 9 gilt entsprechend. 

§ 105 (Fn 5) 
Überörtliche Prüfung 

(1) Die überörtliche Prüfung als Teil der allgemeinen Aufsicht des Landes über die Gemeinden ist Aufga-
be der Gemeindeprüfungsanstalt. 

(2) Die Gemeindeprüfungsanstalt ist bei der Durchführung ihrer Aufgaben unabhängig und an Weisungen 
nicht gebunden. 

(3) Die überörtliche Prüfung erstreckt sich darauf, ob 

1. bei der Haushaltswirtschaft der Gemeinden sowie ihrer Sondervermögen die Gesetze und die zur Er-
füllung von Aufgaben ergangenen Weisungen (§ 3 Absatz 2) eingehalten worden sind und 

2. die zweckgebundenen Staatszuweisungen bestimmungsgemäß verwendet worden sind. 

Die überörtliche Prüfung stellt zudem fest, ob die Gemeinde sachgerecht und wirtschaftlich verwaltet 
wird. Dies kann auch auf vergleichender Grundlage geschehen. Bei der Prüfung sind vorhandene Ergeb-
nisse der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes, des Gesamtabschlusses und des Ge-
samtlageberichtes, der Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe, Sonder- und Treuhandvermögen sowie, 
wenn eine Befreiung für die Erstellung eines Gesamtabschlusses und eines Gesamtlageberichtes vorlie-
gen, der Beteiligungsbericht und Ergebnisse der örtlichen Rechnungsprüfung aus der Aufgabenwahr-
nehmung nach § 103 zu berücksichtigen. 

(4) Die überörtliche Prüfung soll in jeder Gemeinde alle fünf Jahre unter Einbeziehung sämtlicher vorlie-
gender Jahresabschlüsse und Lageberichte, Gesamtabschlüsse und Gesamtlageberichte, Beteiligungs-
berichte sowie Jahresabschlüssen der Sondervermögen, Treuhandvermögen, Unternehmen und Beteili-
gungen stattfinden. 

(5) Die Gemeindeprüfungsanstalt teilt das Prüfungsergebnis in Form eines Prüfungsberichts 

1. der geprüften Gemeinde, 

2. den Aufsichtsbehörden und 

3. den Fachaufsichtsbehörden, soweit ihre Zuständigkeit berührt ist, 

mit. 

(6) Der Bürgermeister legt den Prüfungsbericht dem Rechnungsprüfungsausschuss zur Beratung vor. Die 
Bürgermeisterin oder der Bürgermeister hat zu den Feststellungen und Empfehlungen, die im Prüfungs-
bericht gegenständlich sind, Stellung zu nehmen. Der Rechnungsprüfungsausschuss unterrichtet den Rat 
über das Ergebnis seiner Beratungen. 

(7) Der Rat beschließt über die gegenüber der Gemeindeprüfungsanstalt und der Aufsichtsbehörde ab-
zugebende Stellungnahme in Bezug auf die im Prüfungsbericht enthaltenen Feststellungen und Empfeh-

https://recht.nrw.de/lmi/owa/pl_text_anzeigen?v_id=2320021205103438063#FN5
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lungen in öffentlicher Sitzung innerhalb einer dafür bestimmten Frist, das Ergebnis aus der Vorberatung 
im Rechnungsprüfungsausschuss kann einbezogen werden. 

(8) Die Gemeindeprüfungsanstalt soll Gemeinden, Körperschaften, Anstalten, Stiftungen, Verbände und 
Einrichtungen des öffentlichen Rechts auf Antrag in Fragen 

1. der Organisation und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung, 

2. der Rechnungslegung und der Rechnungsprüfung und 

3. solchen, die mit der Ausschreibung, Vergabe und Abrechnung von baulichen Maßnahmen zusammen-
hängen, 

beraten. Sonstige im öffentlichen Interesse tätige juristische Personen kann sie in diesen Fragen auf An-
trag beraten. 

(9) Werden Prüfungsaufgaben nach § 92 Absatz 3 oder nach § 102 Absatz 1, § 103 Absatz 1 durch die 
Gemeindeprüfungsanstalt bei den Gemeinden durchgeführt, dürfen die mit diesen Aufgaben befassten 
Prüfer nicht gleichzeitig in diesen Gemeinden die überörtliche Prüfung nach Absatz 3 oder Beratungstä-
tigkeiten nach Absatz 8 wahrnehmen. Die Gemeindeprüfungsanstalt hat insofern ein geeignetes Rotati-
onsverfahren zur Anwendung zu bringen. 
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Handelsgesetzbuch  

 
HGB 

 
 Ausfertigungsdatum: 10.05.1897  
 
Vollzitat: "Handelsgesetzbuch in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 4100-1, veröffent-
lichten bereinigten Fassung, das zuletzt durch Artikel 14 des Gesetzes vom 22. Dezember 2020 (BGBl. I 
S. 3256) geändert worden ist"  
 
Stand: Zuletzt geändert durch Art. 1 G v. 12.8.2020 I 1874  
Hinweis: Änderung durch Art. 14 G v. 22.12.2020 I 3256 (Nr. 66) textlich nachgewiesen, dokumentarisch 
noch nicht abschließend bearbeitet 

 

Handelsgesetzbuch 

§ 321 Prüfungsbericht 

(1) Der Abschlußprüfer hat über Art und Umfang sowie über das Ergebnis der Prüfung zu berichten; auf 

den Bericht sind die Sätze 2 und 3 sowie die Absätze 2 bis 4a anzuwenden. Der Bericht ist schriftlich und 

mit der gebotenen Klarheit abzufassen; in ihm ist vorweg zu der Beurteilung der Lage des Unternehmens 

oder Konzerns durch die gesetzlichen Vertreter Stellung zu nehmen, wobei insbesondere auf die Beurtei-

lung des Fortbestandes und der künftigen Entwicklung des Unternehmens unter Berücksichtigung des 

Lageberichts und bei der Prüfung des Konzernabschlusses von Mutterunternehmen auch des Konzerns 

unter Berücksichtigung des Konzernlageberichts einzugehen ist, soweit die geprüften Unterlagen und der 

Lagebericht oder der Konzernlagebericht eine solche Beurteilung erlauben. Außerdem hat der Ab-

schlussprüfer über bei Durchführung der Prüfung festgestellte Unrichtigkeiten oder Verstöße gegen ge-

setzliche Vorschriften sowie Tatsachen zu berichten, die den Bestand des geprüften Unternehmens oder 

des Konzerns gefährden oder seine Entwicklung wesentlich beeinträchtigen können oder die schwerwie-

gende Verstöße der gesetzlichen Vertreter oder von Arbeitnehmern gegen Gesetz, Gesellschaftsvertrag 

oder die Satzung erkennen lassen. 

(2) Im Hauptteil des Prüfungsberichts ist festzustellen, ob die Buchführung und die weiteren geprüften 

Unterlagen, der Jahresabschluss, der Lagebericht, der Konzernabschluss und der Konzernlagebericht 

den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags oder der 

Satzung entsprechen. In diesem Rahmen ist auch über Beanstandungen zu berichten, die nicht zur Ein-

schränkung oder Versagung des Bestätigungsvermerks geführt haben, soweit dies für die Überwachung 

der Geschäftsführung und des geprüften Unternehmens von Bedeutung ist. Es ist auch darauf einzuge-

hen, ob der Abschluss insgesamt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung oder 

sonstiger maßgeblicher Rechnungslegungsgrundsätze ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen-

des Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Kapitalgesellschaft oder des Konzerns vermittelt. 

Dazu ist auch auf wesentliche Bewertungsgrundlagen sowie darauf einzugehen, welchen Einfluss Ände-

rungen in den Bewertungsgrundlagen einschließlich der Ausübung von Bilanzierungs- und Bewertungs-

wahlrechten und der Ausnutzung von Ermessensspielräumen sowie sachverhaltsgestaltende Maßnah-

men insgesamt auf die Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage haben. Hierzu sind die Pos-

ten des Jahres- und des Konzernabschlusses aufzugliedern und ausreichend zu erläutern, soweit diese 

Angaben nicht im Anhang enthalten sind. Es ist darzustellen, ob die gesetzlichen Vertreter die verlangten 

Aufklärungen und Nachweise erbracht haben. 

(3) In einem besonderen Abschnitt des Prüfungsberichts sind Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung 

zu erläutern. Dabei ist auch auf die angewandten Rechnungslegungs- und Prüfungsgrundsätze einzuge-

hen. 
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(4) Ist im Rahmen der Prüfung eine Beurteilung nach § 317 Abs. 4 abgegeben worden, so ist deren Er-

gebnis in einem besonderen Teil des Prüfungsberichts darzustellen. Es ist darauf einzugehen, ob Maß-

nahmen erforderlich sind, um das interne Überwachungssystem zu verbessern. 

(4a) Der Abschlussprüfer hat im Prüfungsbericht seine Unabhängigkeit zu bestätigen. 

(5) Der Abschlußprüfer hat den Bericht unter Angabe des Datums zu unterzeichnen und den gesetzlichen 

Vertretern vorzulegen; § 322 Absatz 7 Satz 3 und 4 gilt entsprechend. Hat der Aufsichtsrat den Auftrag 

erteilt, so ist der Bericht ihm und gleichzeitig einem eingerichteten Prüfungsausschuss vorzulegen. Im 

Fall des Satzes 2 ist der Bericht unverzüglich nach Vorlage dem Geschäftsführungsorgan mit Gelegen-

heit zur Stellungnahme zuzuleiten. 

 

Handelsgesetzbuch 

§ 322 Bestätigungsvermerk 

(1) Der Abschlussprüfer hat das Ergebnis der Prüfung schriftlich in einem Bestätigungsvermerk zum Jah-

resabschluss oder zum Konzernabschluss zusammenzufassen. Der Bestätigungsvermerk hat Gegen-

stand, Art und Umfang der Prüfung zu beschreiben und dabei die angewandten Rechnungslegungs- und 

Prüfungsgrundsätze anzugeben; er hat ferner eine Beurteilung des Prüfungsergebnisses zu enthalten. In 

einem einleitenden Abschnitt haben zumindest die Beschreibung des Gegenstands der Prüfung und die 

Angabe zu den angewandten Rechnungslegungsgrundsätzen zu erfolgen. Über das Ergebnis der Prü-

fung nach § 317 Absatz 3b ist in einem besonderen Abschnitt zu berichten. 

(1a) Bei der Erstellung des Bestätigungsvermerks hat der Abschlussprüfer die internationalen Prüfungs-

standards anzuwenden, die von der Europäischen Kommission in dem Verfahren nach Artikel 26 Absatz 

3 der Richtlinie 2006/43/EG angenommen worden sind. 

(2) Die Beurteilung des Prüfungsergebnisses muss zweifelsfrei ergeben, ob 

1. 

ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt, 

2. 

ein eingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt, 

3. 

der Bestätigungsvermerk aufgrund von Einwendungen versagt oder 

4. 

der Bestätigungsvermerk deshalb versagt wird, weil der Abschlussprüfer nicht in der Lage ist, ein Prü-

fungsurteil abzugeben. 

Die Beurteilung des Prüfungsergebnisses soll allgemein verständlich und problemorientiert unter Berück-

sichtigung des Umstandes erfolgen, dass die gesetzlichen Vertreter den Abschluss zu verantworten ha-

ben. Auf Risiken, die den Fortbestand des Unternehmens oder eines Konzernunternehmens gefährden, 

ist gesondert einzugehen. Auf Risiken, die den Fortbestand eines Tochterunternehmens gefährden, 

braucht im Bestätigungsvermerk zum Konzernabschluss des Mutterunternehmens nicht eingegangen zu 

werden, wenn das Tochterunternehmen für die Vermittlung eines den tatsächlichen Verhältnissen ent-

sprechenden Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns nur von untergeordneter 

Bedeutung ist. 

(3) In einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk (Absatz 2 Satz 1 Nr. 1) hat der Abschlussprüfer zu 

erklären, dass die von ihm nach § 317 durchgeführte Prüfung zu keinen Einwendungen geführt hat und 

dass der von den gesetzlichen Vertretern der Gesellschaft aufgestellte Jahres- oder Konzernabschluss 

aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse des Abschlussprüfers nach seiner Beurteilung 

den gesetzlichen Vorschriften entspricht und unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buch-

führung oder sonstiger maßgeblicher Rechnungslegungsgrundsätze ein den tatsächlichen Verhältnissen 

entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens oder des Konzerns 
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vermittelt. Der Abschlussprüfer kann zusätzlich einen Hinweis auf Umstände aufnehmen, auf die er in 

besonderer Weise aufmerksam macht, ohne den Bestätigungsvermerk einzuschränken. 

(4) Sind Einwendungen zu erheben, so hat der Abschlussprüfer seine Erklärung nach Absatz 3 Satz 1 

einzuschränken (Absatz 2 Satz 1 Nr. 2) oder zu versagen (Absatz 2 Satz 1 Nr. 3). Die Versagung ist in 

den Vermerk, der nicht mehr als Bestätigungsvermerk zu bezeichnen ist, aufzunehmen. Die Einschrän-

kung oder Versagung ist zu begründen; Absatz 3 Satz 2 findet Anwendung. Ein eingeschränkter Bestäti-

gungsvermerk darf nur erteilt werden, wenn der geprüfte Abschluss unter Beachtung der vom Abschluss-

prüfer vorgenommenen, in ihrer Tragweite erkennbaren Einschränkung ein den tatsächlichen Verhältnis-

sen im Wesentlichen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage vermittelt. 

(5) Der Bestätigungsvermerk ist auch dann zu versagen, wenn der Abschlussprüfer nach Ausschöpfung 

aller angemessenen Möglichkeiten zur Klärung des Sachverhalts nicht in der Lage ist, ein Prüfungsurteil 

abzugeben (Absatz 2 Satz 1 Nr. 4). Absatz 4 Satz 2 und 3 gilt entsprechend. 

(6) Die Beurteilung des Prüfungsergebnisses hat sich auch darauf zu erstrecken, ob der Lagebericht oder 

der Konzernlagebericht nach dem Urteil des Abschlussprüfers mit dem Jahresabschluss und gegebenen-

falls mit dem Einzelabschluss nach § 325 Abs. 2a oder mit dem Konzernabschluss in Einklang steht, die 

gesetzlichen Vorschriften zur Aufstellung des Lage- oder Konzernlageberichts beachtet worden sind und 

der Lage- oder Konzernlagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Unternehmens oder 

des Konzerns vermittelt. Dabei ist auch darauf einzugehen, ob die Chancen und Risiken der zukünftigen 

Entwicklung zutreffend dargestellt sind. 

(6a) Wurden mehrere Prüfer oder Prüfungsgesellschaften gemeinsam zum Abschlussprüfer bestellt, soll 

die Beurteilung des Prüfungsergebnisses einheitlich erfolgen. Ist eine einheitliche Beurteilung aus-

nahmsweise nicht möglich, sind die Gründe hierfür darzulegen; die Beurteilung ist jeweils in einem ge-

sonderten Absatz vorzunehmen. Die Sätze 1 und 2 gelten im Fall der gemeinsamen Bestellung von 

1. 

Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, 

2. 

vereidigten Buchprüfern oder Buchprüfungsgesellschaften sowie 

3. 

Prüfern oder Prüfungsgesellschaften nach den Nummern 1 und 2. 

(7) Der Abschlussprüfer hat den Bestätigungsvermerk oder den Vermerk über seine Versagung unter 

Angabe des Ortes der Niederlassung des Abschlussprüfers und des Tages der Unterzeichnung zu unter-

zeichnen; im Fall des Absatzes 6a hat die Unterzeichnung durch alle bestellten Personen zu erfolgen. 

Der Bestätigungsvermerk oder der Vermerk über seine Versagung ist auch in den Prüfungsbericht aufzu-

nehmen. Ist der Abschlussprüfer eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, so hat die Unterzeichnung zumin-

dest durch den Wirtschaftsprüfer zu erfolgen, welcher die Abschlussprüfung für die Prüfungsgesellschaft 

durchgeführt hat. Satz 3 ist auf Buchprüfungsgesellschaften entsprechend anzuwenden. 
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Allgemeine Dienst- und Geschäftsordnung für die Kreisverwaltung Unna 

Neufassung vom 15. April 2013 

Auszug: 

5.8 Beteiligung anderer Stellen 

5.8.1 Stabsstelle Rechnungsprüfungsangelegenheiten | RPA 

 

(1) Die Stabsstelle RPA ist in allen Angelegenheiten, die für die Erfüllung ihrer Prüfungsaufgaben von 

Bedeutung sind, von den Fachbereichen, Fachdiensten und anderen Stabsstellen rechtzeitig und um-

fassend zu informieren. Das gilt insbesondere für Unregelmäßigkeiten (einschließlich eventueller 

Verdachtsfälle), deren Kenntnis für die Prüfung notwendig sind.  

 

(2) Die mit Prüfungsaufgaben beauftragten Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter sind in ihrer Aufgabenerfül-

lung zu unterstützen (z. B. Einsicht in die Akten, Zutritt zu den Diensträumen), es sei denn, besonde-

re Bestimmungen stehen dem entgegen. 

 

(3) Die Beteiligung der Stabsstelle RPA nach besonderen Vorschriften bzw. Dienstanweisungen (z. B. 

Vergaberichtlinien für den Kreis Unna und hierzu ergangene Dienstanweisungen) bleibt unberührt. 

 


